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Amtliche Bekanntmachungen

Die nächste Sitzung  
des Hauptausschusses der Stadt  

Bad Liebenwerda findet am 
09.10.2019, um 18:00 Uhr im Rathaus 
der Stadt Bad Liebenwerda, Markt 1 

in 04924 Bad Liebenwerda statt.  
Folgende Tagesordnung ist geplant:

TOP Betreff
öffentlicher Teil
01 Eröffnung und Begrüßung
02 Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über die Sitzung des Hauptausschusses am 21.08.2019 
- öffentlicher Teil -

03 Frühzeitige Auslösung des Auftrages zur Anschaffung von zwei 
TSFW
BE: Frau Kirst

04 Beschluss zum Bebauungsplan „Wohngebiet Bahnhofstraße/
Hasenwinkel“ Bad Liebenwerda; Ortsteil Zeischa
BE: Frau Kirst

05 Grundsatzbeschluss zur Feststellung der Entbehrlichkeit Grund-
stück Dorfstr. 20 in Lausitz ehemalige Kita und Jugendklub
BE: Frau Kirst

06 Bekanntgaben der Verwaltung
07 Anfragen der Mitglieder des Hauptausschusses sowie der Orts-

vorsteher
nichtöffentlicher Teil
01 Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Nieder-

schrift über die Sitzung des Hauptausschusses am 21.08.2019 
- nichtöffentlicher Teil -

02 Bekanntgaben der Verwaltung
03 Anfragen der Mitglieder des Hauptausschusses

Die nächste Sitzung  
der Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Bad Liebenwerda findet am 
23.10.2019, um 18:00 Uhr im Rathaus 
der Stadt Bad Liebenwerda, Markt 1 

in 04924 Bad Liebenwerda statt.  
Folgende Tagesordnung ist geplant:

TOP Betreff
öffentlicher Teil
01 Eröffnung und Begrüßung
02 Einwohnerfragestunde
03 Berichterstattung zur Kurstadtregion Elbe-Elster
04 Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Nie-

derschrift der 4. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
04.09.2019 - öffentlicher Teil -

05 Frühzeitige Auslösung des Auftrages zur Anschaffung von zwei 
TSFW
BE: Frau Kirst

06 Beschluss zum Bebauungsplan „Wohngebiet Bahnhofstraße/ 
Hasenwinkel“ Bad Liebenwerda; Ortsteil Zeischa
BE: Frau Kirst

07 Grundsatzbeschluss zur Feststellung der Entbehrlichkeit Grund-
stück Dorfstr. 20 in Lausitz ehemalige Kita und Jugendklub
BE: Herr Engelmann

08 Bekanntgaben der Verwaltung
09 Anfragen der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung so-

wie der Ortsvorsteher
nichtöffentlicher Teil
01 Entscheidung über eventuelle Einwendungen gegen die Nie-

derschrift der 4. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
04.09.2019 - nichtöffentlicher Teil -

03 Bekanntgaben der Verwaltung
04 Anfragen der Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung



Bad Liebenwerda Nr. 13/2019- 2 -

In der 4. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung der Stadt  
Bad Liebenwerda am 04.09.2019 wurden folgende Beschlüsse gefasst

Öffentlicher Teil
07/013/19 Beschluss zum Bebauungsplan „

Am Zeppelindenkmal“ Gemarkung Bad Liebenwerda, 
Flur 24, Flurstück 77 (teilweise)

1. Für das Gebiet Bad Liebenwerda, Flur 24 auf dem Flurstück 77 
(teilweise) wird ein Bebauungsplan nach § 13 b BauGB zur Aus-
weisung von Wohnbauflächen gemäß § 4 BauNVO aufgestellt.

2. Der Flächennutzungsplan ist entsprechend der Ausweisung als 
Wohnbaufläche gemäß § 4 BauNVO im Planbereich des Bebau-
ungsplans zu berichtigen.

3. Der Hauptverwaltungsbeamte wird beauftragt, den Beschluss 
nach § 2 Abs.1 BauGB ortsüblich bekannt zu machen.

07/014/19 Wahlprüfungsentscheidung

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Liebenwerda trifft 
folgende Wahlprüfungsentscheidung zur Wahl der Stadtverordneten-
versammlung
sowie zu den Wahlen der Ortsbeiräte der Stadt Bad Liebenwerda am 
26.05.2019
Einwendungen gegen die Wahl liegen nicht vor. Die Wahl ist gültig.
07/015/19 Zuschuss 777 Jahre Möglenz 2020

Zur Unterstützung der Ausrichtung der Feierlichkeiten zum Jubiläum 
777 Jahre Möglenz wird im Jahr 2020 ein Zuschuss in Höhe von 2.000 
€ zur Verfügung gestellt.

07/016/19  Jahresabschluss 2015
1. Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2015 in der vorliegenden 

Fassung wird beschlossen.
2. Dem Hauptverwaltungsbeamten wird für das Haushaltsjahr 2015 

Entlastung erteilt

07/017/19 Erhöhung Zuschuss jährliches Stadtfest sowie Traditions-
feste

Die finanzielle Bezuschussung des jährlichen Stadtfestes wird von 
4.000,00 Euro auf jährlich 6.000,00 Euro erhöht und im Haushalt be-
reitgestellt.
07/018/19 Entbehrlichkeit des Grundstückes Gemarkung Kröbeln, 

Flur 5, Flurstück 12, 3.010 m²

Das Grundstück in der Gemarkung Kröbeln, Flur 5, Flurstück 12 in 3010 
m² Größe, bebaut mit der Kita, ist für die Erfüllung künftiger öffentli-
cher Aufgaben entbehrlich.
Der Hauptverwaltungsbeamte wird beauftragt, mit dem Träger der 
Einrichtung und Antragsteller, der Evangelischen Bildung und Erzie-
hung Niederlausitz gGmbH, in Verkaufsverhandlungen zu treten.
Dem Verkauf hat die Stadtverordnetenversammlung mit gesondertem 
Beschluss zuzustimmen.
07/019/19 Genehmigung der Eilentscheidung zur Erweiterung der 

Finanzsoftwarelizenz auf die Verbandsgemeinde Lieben-
werda

Die Eilentscheidung vom 27.8.2019 zur Erweiterung der Finanzsoft-
warelizenz auf die Verbandsgemeinde Liebenwerda wird genehmigt.
07/020/19 Genehmigung der Eilentscheidung zur Erweiterung des 

Geodateninformationsssystems (GIS) auf das Gebiet der 
Verbandsgemeinde Liebenwerda

Die Eilentscheidung vom 27.8.2019 zur Erweiterung der Anwendung 
des Geodateninformationssystems auf das Gebiet der Verbandsge-
meinde Liebenwerda wird genehmigt.
07/021/19 Frühzeitige Ausschreibung der Stelle des Wehrführers für 

die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Liebenwerda

Der Bürgermeister der Stadt Bad Liebenwerda wird ermächtigt, im Vor-
griff auf die sich am 1.1.2020 bildende Verbandsgemeinde als künftige 
Trägerin der Aufgaben des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen 
Hilfeleistung, bereits jetzt die Ausschreibung der Stelle des/der haupt-
amtlichen Wehrführers/in der Verbandsgemeinde Liebenwerda vorzu-
nehmen.
Die im Zuge der Stellenbesetzung entstehenden Kosten sind im Haus-
halt der Verbandsgemeinde ab dem Jahr 2020 einzuplanen.
07/022/19 Genehmigung der Eilentscheidung zum Abschluss eines 

Vertrages zur Einführung eines einheitlichen Kommuni-
kations-Systems für die Verbandsgemeinde Liebenwerda

Die Eilentscheidung vom 27.8.2019 zur Einführung eines einheitlichen 
Kommunikations-Systems für die Verbandsgemeinde Liebenwerda 
wird genehmigt.
07/023/19 Genehmigung der Eilentscheidung zur Umstellung der 

Meldesoftware „MESO (Classic)“ auf die aktuelle Soft-
waregeneration für das Gebiet der Verbandsgemeinde 
Liebenwerda

Die Eilentscheidung vom 27.8.2019 zur Umstellung der Meldesoft-
ware „MESO (Classic)“ auf die aktuelle Softwaregeneration für die Ver-
bandsgemeinde Liebenwerda wird genehmigt.
07/024/19 Genehmigung der Eilentscheidung zur Zur Auftragsverga-

be für die IT-Ausstattung am Verwaltungsstandort Markt 
18 in Bad Liebenwerda

Die Eilentscheidung vom 27.08.2019 zur Auftragsvergabe für die IT-
Ausstattung am Verwaltungsstandort Markt 18 in Bad Liebenwerda 
wird genehmigt.
07/025/19 Genehmigung der Eilentscheidung zum Vertragsabschluss 

über die über die Telefonie für den Verwaltungsstandort 
Markt 18 in Bad Liebenwerda

Die Eilentscheidung vom 27.8.2019 zum Abschluss des Vertrages für 
die Telefonie am Verwaltungsstandort Markt 18 in Bad Liebenwerda 
wird genehmigt.
07/026/19 Genehmigung der Eilentscheidung zum Abschluss eines 

Vertrages über die IT-Infrastruktur der Verbandsgemeinde 
Liebenwerda

Die Eilentscheidung vom 27.8.2019 zum Abschluss eines Vertrages 
über die IT-Infrastruktur der Verbandsgemeinde Lieben wird geneh-
migt.
07/027/19 Genehmigung der Eilentscheidung zur Beschaffung und 

Mittelbereitstellung für die Büroausstattung am Verwal-
tungsstandort Markt 18 in Bad Liebenwerda

Die Eilentscheidung vom 27.8.2019 zur Mittelbereitstellung für die Bü-
roausstattung des Verwaltungsstandortes Markt 18 in Bad Liebenwer-
da wird genehmigt.
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Amtliche Bekanntmachungen anderer Behörden und Institutionen

Beratungstermine ILB Region Süd IV. Quartal 2019
Oktober 2019

Do. 10.10.2019 Cottbus WFBB 10:00 – 16:00 Uhr
Fr. 11.10.2019 Forst CIT Forst 10:00 – 16:00 Uhr
Mo. 14.10.2019 Spremberg ASG 10:00 – 16:00 Uhr
Di. 15.10.2019 Cottbus IHK GS Cottbus 10:00 – 16:00 Uhr
Mi. 16.10.2019 Senftenberg IHK GS 

Senftenberg
10:00 – 16:00 Uhr

Mo. 21.10.2019 Finsterwalde KHW 10:00 – 16:00 Uhr
Di. 22.10.2019 Cottbus HWK 10:00 – 16:00 Uhr
Do. 24.10.2019 Cottbus WFBB 10:00 – 16:00 Uhr
Mo. 28.10.2019 Lübbenau SV Lübbenau 10:00 – 16:00 Uhr
Di. 29.10.2019 Cottbus IHK GS Cottbus 10:00 – 16:00 Uhr

November 2019
Mo. 04.11.2019 Spremberg ASG 10:00 – 16:00 Uhr
Di. 05.11.2019 Cottbus IHK GS Cottbus 10:00 – 16:00 Uhr
Do. 07.11.2019 Senftenberg SV Senftenberg 10:00 – 16:00 Uhr
Mo. 11.11.2019 Cottbus HWK 10:00 – 16:00 Uhr
Di. 12.11.2019 Bad 

Liebenwerda
IHK, HWK, ZAB,
WfG

10:00 – 15:00 Uhr

Mi. 13.11.2019 Cottbus WFBB 10:00 – 16:00 Uhr
Mo. 18.11.2019 Finsterwalde KHW 10:00 – 16:00 Uhr
Di. 19.11.2019 Cottbus IHK GS Cottbus 13:00 – 16:00 Uhr
Do. 21.11.2019 Senftenberg IHK GS 

Senftenberg
10:00 – 16:00 Uhr

Mo. 25.11.2019 Lübbenau SV Lübbenau 10:00 – 16:00 Uhr
Di. 26.11.2019 Cottbus HWK 10:00 – 16:00 Uhr
Mi. 27.11.2019 Cottbus WFBB 10:00 – 16:00 Uhr

Dezember 2019
Mo. 02.12.2019 Bad 

Liebenwerda
IHK GS Bad 
Liebenwerda

10:00 – 16:00 Uhr

Di. 03.12.2019 Cottbus IHK GS Cottbus 10:00 – 16:00 Uhr
Do. 05.12.2019 Senftenberg SV Senftenberg 10:00 – 16:00 Uhr
Mo. 09.12.2019 Spremberg ASG 10:00 – 16:00 Uhr
Di. 10.12.2019 Cottbus HWK 10:00 – 16:00 Uhr
Mi. 11.12.2019 Cottbus WFBB 10:00 – 16:00 Uhr
Fr. 13.12.2019 Forst CIT Forst 10:00 – 16:00 Uhr
Mo. 16.12.2019 Finsterwalde KHW 10:00 – 16:00 Uhr
Di. 17.12.2019 Cottbus IHK GS Cottbus 10:00 – 16:00 Uhr
Do. 19.12.2019 Senftenberg IHK GS 

Senftenberg
10:00 – 16:00 Uhr

Bei Bedarf sind selbstverständlich auch Terminvereinbarungen außer-
halb der angegebenen Termine möglich.

Die Beratungen sind selbstverständlich kostenlos. Um Wartezeiten zu 
vermeiden, ist es erforderlich, sich bei der ILB unter der Hotline (0331) 
660-2211, der Telefonnummer (0331) 660-1597 oder per E-Mail unter 
heinrich.weisshaupt@ilb.de anzumelden und einen individuellen Ter-
min zu vereinbaren.

Öffentliche Bekanntmachung  
zur Eintragungsmöglichkeit von Übermittlungssperren 

nach dem Bundesmeldegesetz
Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) die 
Möglichkeit, Widerspruch gegen einzelne regelmäßig durchzuführen-
de Datenübermittlungen der Meldebehörde zu widersprechen. Dieser 
Widerspruch gilt jeweils bis zum Widerruf.

A)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundes-
amt für Wehrpflicht

  Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen und das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können Sie der Daten-
übermittlung  gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG in Verbindung mit § 
58 Abs. 1 des Wehrpflichtgesetzes widersprechen.

B)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffent-
lich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige 
Person angehört, sondern Familienangehörige der meldepflichti-
gen Person angehören

  Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BMG 
in Verbindung mit § 42 Abs. 2 BMG widersprechen.

C)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, 
Wählergruppen u.a. bei Wahlen und Abstimmungen

  Sie können der Datenübermittlung  gemäß § 50 Abs. 1 BMG wi-
dersprechen.

D)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von 
Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk

  Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Ver-
bindung mit § 50 Abs. 2 BMG widersprechen.

E)  Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuch-
verlage

  Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 5 BMG in Ver-
bindung mit § 50 Abs. 3 BMG widersprechen.

Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie durch persön-
liches Erscheinen unter Vorlage Ihres Ausweisdokumentes bei der 

Stadt Bad Liebenwerda - Bürgerbüro
Markt 1, 04924 Bad Liebenwerda

Öffnungszeiten: 
Montag  von 08:00 bis 16:00 Uhr 
Dienstag  von 08:00 bis 18:00 Uhr
Donnerstag  von 08:00 bis 18:00 Uhr und 
Freitag  von 08:00 bis 13:00 Uhr

vornehmen oder Sie schreiben uns eine E-Mail an buergerbuero@bad-
liebenwerda.de.

Bad Liebenwerda, 06.09.2019

Kathrin Noack
SB BB
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